
8. Nachtrag zur Entgeltordnung 
für den Hafenbetrieb Wittdün und Steenodde 

Versorgungsbetriebe Amrum 
 
Durch Beschluss des Verwaltungsrates der Versorgungsbetriebe Amrum vom 21. April 2026 wird folgende Entgeltordnung 
erlassen: 
 

Artikel I 
 
Der § 7 Absatz 1 Ziffer 1 der Entgeltordnung erhält folgende Fassung: 

 
1. Das Anlegeentgelt beträgt für jedes Ein- und Auslaufen  
a) für Frachtschiffe 0,250 EURO je BRZ 
b) für Fahrgastschiffe und Fähren einschließl. solcher, die außerdem Güter und Waren 

mitführen, und für sonstige Fahrzeuge der gewerbsmäßigen Personenbeförderung 
0,030 EURO je BRZ 

  
c) Bereitstellung ISPS Anlegestelle  500.000 EURO je Tag 

 
 

Artikel II 
 
 
Der § 11 Absatz 2 Ziffer 2 der Entgeltordnung erhält folgende Fassung: 
 

2) Das Kaientgelt beträgt bei jeder Benutzung für 
 

1. Personen   
a) über 4 Jahre je Person 0,33 EURO 
b) Ausflugsgäste der Insel Amrum je Person 0,06 EURO 
    
2. Güter   
a) in der Frachtschifffahrt je angefangene 100 kg 0,10 EURO 
b) auf Rollwagen in der Fährschifffahrt je angefangene 10 kg 0,10 EURO 
    
3. Fahrzeuge   
a) Personenfahrzeuge und Anhänger je angefangenen Zentimeter Gesamtlänge 0,0080 EURO 
    
b) Personenfahrzeuge und Anhänger von Personen mit 1. Wohnsitz auf Amrum  
  je angefangenen Zentimeter Gesamtlänge 0,0040 EURO 
    
c) LKW, LKW-Anhänger, Omnibusse, Wohnmobile, Trecker, und selbstfahrende 

Arbeitsmaschinen 
 

  je angefangenen Meter Gesamtlänge 1,00 EURO 
    
d) Krafträder je 0,60 EURO 
    
e) Fahrräder je  0,35 EURO 

 
 
 

Artikel III 
 
Diese Entgeltordnung tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. 
 
 
Wittdün, den 21. April 2026 

 Versorgungsbetriebe Amrum 
 Anstalt des öffentlichen Rechts 
 
                                                                                                                                                 Hagenbruch 
 Vorstand 


